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Allgemeines

  
Bewilligungen und Verfügungen aller Art 
(soweit in den nachstehenden Positionen nicht etwas 
anderes festgelegt wird) 

   

einmalige und wiederkehrende Bewilligungen, je nach 

Aufwand 

Fr.  20.00 bis Fr. 

3 750.00 

Schreibgebühr 

 

- für die 1. Ausfertigung je Seite Format A4 Fr. 15.00 

- für höchstens bis zur Hälfte beschriebene Seiten (ohne 

Unterschriftsteil und Kostenaufstellung) 

Fr. 8.00 

  

Akteneinsicht 

 

Herausgabe von Rapportkopien 

   

bis und mit 15 Seiten Fr.  60.00 

  

ab 16 Seiten zusätzlich pro Seite Fr.  1.00 

 

nach Zeitaufwand 

   

Grundgebühr Fr.  60.00 

  

Zuschlag Höchstgebühr Fr. 120.00 

für SUVA, UVG-Versicherer gratis 

für wissenschaftliche Zwecke gratis 

   

Zentrale Dienste

  

Benützung öffentlicher Grund zum gesteigerten 

Gemeingebrauch (für  max. 12 Monate) 

(gestützt auf der Verordnung über die Benützung des 

öffentlichen Grundes der Stadt Uster) 

 

bei kommerzieller Nutzung pro m2/Monat (Mindestmass) 

 

Fr.  10.00 

bei nichtkommerzieller Nutzung (politischem, 

gemeinnützigem oder wohltätigem Zweck) 

gratis 

Benützung der Püntwiese (pauschal pro Anlass, exkl. 

Reinigung und Wiederinstandstellung) 

Fr. 500.00 

Kaution für Reinigung und Wiederinstandstellung gemäss 

Kostenschätzung 

Strasseninspektorat 
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Umherziehen, kommerzieller Zweck  

(z.B. Sandwichmänner, pro Tag) 

Fr.  30.00 

Geldsammlung (politischem, gemeinnützigem oder 

wohltätigem Zweck) 

gratis 

Umzüge und Versammlungen (pro Anlass) 

 
- stille Mahnwache Fr. 20.00 

- Versammlung an Ort Fr. 100.00 

- Demonstrationszug Fr. 100.00 

- Demonstrationszug mit Abschlusskundgebung an 

Ort 

Fr. 100.00 

Infostand Poststrasse, 3m, pro Tag Fr.  30.00 

Stellen einer Baumulde oder eines Container 

(max. 7 Tage) 

Fr. 100.00 

Temporäres Stellen eines Umzugswagens gratis 

Strassen-Cafés (pro m2/Monat) Fr. 10.00 

Verkauf ab Fahrzeugen (pro Jahr) Fr. 500.00 

Verkauf (ab Privatgrund, Kunden auf öffentlichem Grund, 

pro Jahr) 

Fr. 500.00 

nachträgliche Instandstellung gemäss Aufwand 

zwangsweise Räumung gemäss Aufwand 

Busse bei Zuwiderhandlungen bis max. Fr. 500.00 

  

Plakataushang auf Plakattafelständern 

 

Jahresgebühr Fr. 100.00 

einmalige Bewilligung Fr.  30.00 

Kirchen, wohltätige Zwecke, Stadtverwaltung gratis 

Kurzverfahren bei widerrechtlichem Aushang Fr. 100.00 

  

Strassenreklamen 

 

Kommerziell (pro Bewilligung) Fr.   50.00  Fr. 100.00

 

nicht kommerziell (pro Bewilligung) Fr.  50.00 

Kandelaberwerbung (pro Bewilligung) Fr. 100.00 

Leuchtreklame an Gebäuden, Jahresgebühr pro m2 Fr.  60.00  Fr. 300.00 

Kurzverfahren bei widerrechtlichem Aushang Fr. 100.00 
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Verkehr 

 
Nachtparkiergebühren 

 
für Personenwagen und dreirädrige Fahrzeuge (pro 

Kalendermonat) 

Fr.  30.00 

für Lieferwagen (pro Kalendermonat) Fr.  50.00 

für schwere Motorwagen, Gesellschaftswagen, 

Wohnwagen, 
Anhänger und Spezialfahrzeuge (pro Kalendermonat) 

Fr.  80.00 

  

Anwohnerbevorzugung 

 

Bewilligungskarte pro Kalenderjahr Fr.  50.00 

Bewilligungskarte für Besuchende (Block à 20 

Tageskarten) 

Fr.  4.00 

  

Handwerkerparkkarte pro Jahr Fr. 100.00 

  

Baustellen nach Aufwand, mindestens Fr. 50.00 

  

Gastgewerbe 

 

Behandlung von Patentgesuchen (pro Bewilligung) 

  

- Gastwirtschaften Fr. 500.00 

 

- Klein- und Mittelverkaufspatente Fr. 200.00 

 

- vorübergehend bestehende Betriebe 

(Festwirtschaft) 

Fr. 100.00 

 

- vorübergehend bestehende Betriebe 

(Festwirtschaft) von wohltätigen Institutionen aus 

der Gemeinde 

Fr. 50.00 

 

- Insertionskosten nach Aufwand 

  

Entzugsgebühren 

  

Entzug des Patents für Gastwirtschaft Fr. 500.00 

 

Entzug des Patents für Klein- und Mittelverkauf Fr. 300.00 

  

Polizeistundenverlängerung 

 

dauernde Ausnahmen (einmalige Gebühr) 

  

1 Wochentag Fr.  500.00 

 

2 Wochentage Fr.  650.00 

 

3 Wochentage Fr.  750.00 
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4  7 Wochentage Fr. 1'000.00 

  
Kontrollgebühren (pro Kalenderjahr) 

  
1 Wochentag Fr. 300.00 

 
2 Wochentage Fr. 400.00 

 
3 Wochentage Fr. 500.00 

 

4  7 Wochentage Fr. 600.00 

  

vorübergehende Ausnahmen 

  

Verlängerung bis 0200 Uhr Fr. 100.00 

 

Freinacht Fr. 150.00 

  

Veranstaltungen von Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen in allen Veranstaltungslokalen in 

Uster 

 

Jugendliche (Veranstalter/innen bis 18 Jahre) pauschal / 

Verkauf von Alcopops verboten 

  

Festwirtschaft, Verlängerung oder Freinacht Fr.  50.00 

Junge Erwachsene (Veranstalter/innen zwischen 18 und 

25 Jahren) 

  

Festwirtschaft Fr.  50.00 

 

Verlängerung Fr.  50.00 

 

Freinacht Fr.  75.00 

  

Expressgebühren  

 

Für Festwirtschaftsgesuche und Gesuche um 

Hinausschiebung der Schliessungsstunde, die nicht 

mindestens 3 Arbeitstage vor der Veranstaltung bei der 

Bewilligungsstelle vorgelegt oder eingetroffen sind. 

Fr. 10.00 

  

Sonntagsverkauf 

  

1 Betrieb (pro Bewilligung) Fr.  50.00 

 

2 Betriebe und mehr (pro Bewilligung) Fr.  100.00 

  

Fundbüro 

  

Finderlohn  Empfehlung 10 % 

  



 
6

Ausnahmebewilligung Rammbewilligung / 

Baulärm 

  
bis 2 Tage Fr. 30.00 

 
bis 14 Tage Fr. 60.00 

 
bis 28 Tage Fr. 80.00 

 
bis max. 3 Monate Fr. 160.00 

  

Hunde 

 

Hundeverabgabung für den ersten Hund im gleichen 
Haushalt pro Jahr 

Fr. 140.00 

Hundeverabgabung für jeden weiteren Hund im gleichen 
Haushalt pro Jahr 

Fr. 150.00 

Rückerstattung bei Verlust des Hundes vor dem 30. Juni Hälfte der Gebühr 
Hunde, die nach dem 30. Juni 6 Monate alt werden Hälfte der Gebühr 
Hunde von Züchtern mit Bestätigung über die 
gewerbemässige Hundezucht 

Hälfte der Gebühr 

Hunde mit Einsatz als Wach- und Schutzhund, Hofhund Hälfte der Gebühr 
Therapiehunde mit Bestätigung über die 
Einsatzverpflichtung 

Hälfte der Gebühr 

Diensthunde mit Bestätigung durch die vorgesetzte 
Amtsstelle 

gratis 

Schutz-, Sanitäts- und Lawinenhunde mit Bestätigung 
über die Einsatzverpflichtung 

gratis 

Blindenhunde mit Bestätigung, dass der Halter/die 
Halterin blind ist 

gratis 

Einschreibegebühr/Administrativer Aufwand pro Jahr Fr.  5.00 
Kontrollmarke pro Jahr Fr.  2.00 
Zusätzliche Einschreibegebühr bei verspäteter Anmeldung

 

Fr.  20.00 
Ersatz- oder Zweitmarke Fr.  2.00 

  

Übertretungsstrafverfahren 

 

Spruchgebühren 

 

Bussenbetrag bis Fr. 40.00 Fr.  30.00 

   

bis Fr. 80.00 Fr.  65.00 

   

bis Fr. 120.00 Fr.  95.00 

   

bis Fr. 140.00 Fr. 115.00 

   

bis Fr. 160.00 Fr. 135.00 

   

bis Fr. 180.00 Fr. 155.00 

   

bis Fr. 200.00 Fr. 175.00 

   

bis Fr. 220.00 Fr. 195.00 

   

bis Fr. 240.00 Fr. 215.00 
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bis Fr. 260.00 Fr. 235.00 

   
bis Fr. 280.00 Fr. 255.00 

   
bis Fr. 300.00 Fr. 275.00 

   
bis Fr. 320.00 Fr. 295.00 

   
bis Fr. 320.00 Fr. 315.00 

   
bis Fr. 360.00 Fr. 335.00 

   

bis Fr. 500.00 Fr. 350.00 

  

Verweis Fr.  50.00 

Verwarnung Fr.  40.00 

Foto   pro Stück Fr.  10.00 

Polizeiliche Zustellung Fr.  70.00 

  

Gerichtliche Beurteilung (pro Protokoll) Fr.  80.00 

Aufwandsgebühr Betreibungsverfahren (pro Stufe)

 

Fr.  20.00 

Bearbeitungsgebühr bei Rückerstattung 

Ordnungsbussen 

Fr.  10.00 

    

GF Sicherheit

   

Feuerwehr  

Allgemeines  

Fehlalarm 

 

1. + 2. Fehlalarm nach Neuinstallation gratis 

ab 3. Fehlalarm pro Fehlalarm Fr. 1'000.00 

  

Oel-/Chemie- und Strahlenwehreinsätze 

   

Allgemeine Feuerwehreinsätze GVZ-Tarif 

  

Ausserdienstliche Einsätze der Angehörigen der 

Feuerwehr (AdF) 

 

Pro AdF/Std. 

  

Verkehrsgruppe Fr. 40.00 
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Übrige (Hilfsdienst) Fr. 20.00 

  
Benützung Schlauchwaschanlage GVZ-Tarif 

  
Füllen von Pressluftflaschen 

 
Flaschen à 6 Liter, 300 bar  pro Stück Fr.  10.00 

Flaschen à 4 Liter, 200 bar  pro Stück Fr.  5.00 

 

Ausbildungszentrum Riedikon  

Verwaltungspauschalen 

 

- ganzer Tag Fr. 400.00 

- halber Tag Fr. 250.00 

  

Allgemeine Gebühren 

 

Theoriesaal  inkl. Apparate Tag Fr. 170.00 

      

½ Tag Fr. 100.00 

Klassenzimmer inkl. Apparate Fr.  40.00 

Brandzimmer Fr.  20.00 

Brandkojen Fr.  30.00 

Brennholz  Ster Fr.  50.00 

Brennmittel  Liter Fr.  3.00 

Platzwart  Std. Fr.  60.00 

Überzeitzuschlag 30 % / Std. Fr.  18.00 

Arbeitshandschuhe Paar Fr.  1.90 

Überkleid für Teilnehmer an Brandschutz-Ausbildung Fr.  9.00 

  

Verpflegung 

 

Mittagessen Fr.  15.00 

Tee   Liter Fr.  1.90 

  

Diverses 

 

Fotokopien und Telefon pauschal pro Tag Fr.  10.00 
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Seerettungsdienst 

 
Einsätze des Seerettungdienstes (Bergung, 

Pannenhilfe) 

  
Rettungsboot (pro Einsatzstunde) Fr. 60.00 

 

Pro Angehörigen des Seerettungsdienstes/Std. Fr. 46.00 

  

Ausserdienstliche Einsätze des 

Seerettungsdienstes 

  

Pro Angehörigen des Seerettungsdienstes/Std. Fr.  40.00 

 

Hilfsdienste Fr.  20.00 

   

Stadtpolizei  

Ausrücken bei Fehlalarm einer Alarmanlage 

 

Anlagen privater Objekte Fr.100.00 

Anlagen gewerblicher oder betrieblicher Objekte Fr. 150.00 

  

Verkehr 

 

Verkehrsdienst pro Person / Std. Fr.  80.00 

Unfallprotokoll Erstellung Fr.  50.00 

  

Aufstellen von Fahrzeugen 

 

Blockieren von Fahrzeugen (Radschuh) Fr.  50.00 

Einstellen von Fahrzeugen in Garage (pro Tag) Fr.   5.00 

Abschleppenlassen von Motorfahrzeugen nach Aufwand 

  

Transporte 

 

Personentransporte (Einweisungen) pauschal Fr. 150.00 

Transporte von Tieren Fr.  50.00 

  

Diverses 

 

Leistungen für Dritte pro Person / Std. Fr.  80.00 

Foto pro Stück Fr.  10.00 

Atemlufttest pro Proband Fr.  30.00 

Ausweisverlust bei Delikten gratis 

   

sonst Fr.  5.00 
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Vermittlung von Tieren Fr.  30.00 

   
Zivilschutz  

Dienstbüchlein Duplikat Fr.  90.00 

Verwarnung Fr. 100.00  200.00 

Spruchgebühr Verwarnung bis Fr. 100.00 Fr.  85.00 

     

bis Fr. 200.00 Fr. 175.00 

     

GF Publikumsdienste

   

Marktwesen  

Weihnachtsmarkt 

 

Platzgebühr    pro Laufmeter (LM) Fr.  10.00 

Stadtstand Fr.  50.00 

Strombezug Fr.  25.00 

Reklame und Bauamt Fr.  15.00 

  

Näniker-Chilbi 

 

Platzgebühr inkl. Strom, Reklame und Bauamt pro LM Fr.  30.00 

  

Uster-Märt 

 

Platzgebühr      pro LM Fr.  30.00 

Strombezug Fr.  25.00 

Abfallgebühr Fr.  10.00 

Abfallgebühr für Verpflegungsstände Fr.  50.00 

Stände mit Alkoholabgabe (Glühwein etc.) Fr.  50.00 

Strombezug pro 100 Watt Fr.  00.50 

Reklame und Bauamt Fr.  20.00 

  

Uster-Märt (Landmaschinen) 

 

Platzgebühr Stadthalle inkl. Strom  pro m2 Fr.  17.00 

Platzgebühr Landihalle inkl. Strom  pro m2 Fr.  15.00 
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Platzgebühr Zelte  inkl. Strom  pro m2 Fr.  15.00 

Platzgebühr Quellenstrasse   pro m2 
(Strom wird mit Fr. 20.00 pauschal abgerechnet) 

Fr.  8.00 

Reklame und Bauamt Fr.  10.00 

  
Wochenmarkt 

 

Platzgebühr Sommerzeit    pro LM Fr.  00.70 

Platzgebühr Winterzeit    pro LM Fr.  00.40 

Stadtstand Fr.  25.00 

Strombezug pro Monat Fr.   5.00 

Reklame nach Aufwand 

Bauamt pro Monat Fr.  10.00 

  

Flohmarkt 

 

Platzgebühr      pro LM Fr.  7.00 

Stadtstand Fr.  30.00 

Werbung 

   

Normaler Flohmarkt Fr.  5.00 

  

Grosser Flohmarkt Fr.  15.00 

Bauamt Fr.  10.00 

  

Marktstände 

 

Geschäftliche Zwecke  für 2 Tage Fr.  50.00 

     

für jeden weiteren Tag Fr.  20.00 

Politische Zwecke und Vereine 

   

Ustermer  für 2 Tage Fr.  30.00 

  

Auswärtige  für 2 Tage Fr.  60.00 

  

Gemeinden  für 2 Tage Fr.  30.00 

Wohltätige Zwecke 

   

in der Gemeinde gratis 

  

Auswärtige Fr.  30.00 

  

Abfalleimer pro Anlass Fr.  5.00 

Abfallsack pro Stück Fr.  3.00 
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Uster Info  

Tageskarte Gemeinde 

  
Bezug je Tageskarte (Einwohnende/Auswärtige) Fr.  35.00 

   

Einwohnerkontrolle  

Anmeldung 

 

CH/AU  Niederlassung Fr.  20.00 

  

Wochenaufenthalt Fr.  60.00 

  

Heimbewohner/innen gratis 

  

Bewilligungen 

 

AU  MIGRA-Gebühren MIGRA 

  

ZAR-Gebühren ZAR 

  

Abklärungen 

 

CH/AU  Wochen-Aufenthaltsbedingungen Fr.  60.00 

  

Heimbewohner/innen. gratis 

  

Abmeldung 

 

CH/AU  schriftliche Abmeldung Fr.  20.00 

  

Einladungen 

 

CH/AU  pro Antrag Fr.  40.00 

  

Produkte 

 

CH  ID-Karte - Kinder/Jugendliche bis 18     

  Jahre 

Fr.  30.00 

    

- Erwachsene Fr.  65.00 

  

Pass  - Kinder/Jugendliche bis 18     

  Jahre 

Fr.  55.00 

    

- Erwachsene Fr. 120.00 

  

Kombi  - Kinder/Jugendliche bis 18     

  Jahre 

Fr.  63.00 

    

- Erwachsene Fr. 128.00 

  

Porto pro Ausweis Fr.  5.00 
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Antrag für prov. Pass Fr.  30.00 

  
CH/AU  Identitätsnachweis Lernfahrausweis Fr.  20.00 

  
Wohnsitz-Ausweis Fr.  30.00 

  
Handlungsfähigkeitszeugnis Fr.  30.00 

  
Wohnsitzbestätigung Fr.  30.00 

  

Abmeldebestätigung Fr.  30.00 

  

Lebensbescheinigung Fr.  30.00 

 

Duplikat Meldebestätigung / 

Schriftenempfangsschein 

Fr.  10.00 

  

3-fach-Zeugnis Fr.  30.00 

  

Auskünfte über Einzelpersonen 

 

an kommerzielle Institutionen Fr.  10.00 

an soziale Institutionen gratis 

bei Verpflichtung auf Grund der Rechtsgrundlage gratis 

  

Auskünfte über Personengruppen 

für kommerzielle Nutzung 

 

Liste aufbauen / drucken Fr.  50.00 

 

- Materialkosten 2.--/500 Zeilen nach Aufwand 

Adressen aufbauen / drucken Fr.  50.00 

 

- Materialkosten 6.--/1000 Etik. nach Aufwand 

  

Auskünfte über Personengruppen 

für nicht kommerzielle Nutzung 

 

Liste aufbauen / drucken Fr.  25.00 

 

- Materialkosten 2.--/500 Zeilen nach Aufwand 

Adressen aufbauen / drucken Fr.  25.00 

 

- Materialkosten 6.--/1000 Etik. nach Aufwand 

Kontrolle von Personenlisten pro Adresse Fr.  5.00 

  

Weitere Gebühren 

 

für Rechnungstellung / administrativer Aufwand Fr.  10.00 
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Friedhof  

Benützung der Orgel in der Friedhofskapelle (pro Mal) Fr. 3.00 

Benützung der Friedhofskapelle pro Stunde 

 
a) Ortsansässige Personen oder 

Vereine/Institutionen/Kirchen 

Fr. 25.00 

b) Auswärtige Personen oder 

Vereine/Institutionen/Kirchen 

Fr. 35.00 

   

Zivilstandsamt  

Gemäss Verordnung über die Gebühren im 

Zivilstandswesen (ZStGV) vom 01. Juli 2004, mit Anhang 

1  4 

   

Bestattungswesen (exkl. MWST auf Arbeitsleistungen)  

*) gestützt auf die Friedhofs- und Bestattungsverordnung der Stadt Uster 

+ während der gesetzlichen Ruhezeit 

 

+ Grabplatz A / Kindergräber 

 

a) auswärtige Nichtbürger/innen Fr.  800.00 

b) auswärtige Bürger/innen Fr.  400.00 

  

+ Grabplatz B / Erwachsenengräber 

 

a) auswärtige Nichtbürger/innen Fr. 1 500.00 

b) auswärtige Bürger/innen Fr.  800.00 

  

+ Grabplatz C / Urnengräber 

 

a) auswärtige Nichtbürger/innen Fr. 1 000.00 

b) auswärtige Bürger/innen Fr.  500.00 

  

+ einmalige Mietgebühr E und D / Urnennischen 

 

Auswärtige Bürger/innen und Gemeinde-Einwohner/innen

  

a) Einzel-Urnennische Fr. 1 100.00 

b) Doppel-Urnennische Fr. 1'650.00 

Auswärtige Nichtbürger/innen 
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a) Einzel-Urnennische Fr. 1 600.00 

b) Doppel-Urnennische Fr. 2 400.00 

  
+ Grabplatz G / Gemeinschaftsgrab 

 
a) auswärtige Nichtbürger/innen Fr. 500.00 

b) auswärtige Bürger/innen Fr. 250.00 

  

+ Grabplatz F / Familiengräber 

 

a) Gemeinde-Einwohner/innen per m2 Fr. 2 000.00 

b) auswärtige Bürger/innen per m2 Fr. 2 500.00 

c) Verlängerungsgebühr  per m2 und Jahr Fr.  40.00 

  

Verwaltungsgebühr bei Bestattung oder Abdankung 

Auswärtiger 

Fr.  100.00 

  

Exhumierung 

 

A-Gräber Fr.  750.00 

B-Gräber Fr. 1 500.00 

C-Gräber Fr.  200.00 

plus Kosten für effektiven Arbeitsaufwand 

   

Öffnen und Schliessen von Gräbern 

 

A-Gräber Fr.  400.00 

B-Gräber Fr. 800.00 

C-Gräber Fr.  200.00 

bei gleichzeitiger Beisetzung von 2 Urnen, für die 2. Urne Fr. 100.00 

E und D-Nischen Fr. 100.00 

G-Gräber Fr. 200.00 

F-Gräber, entweder Gebühren für B- oder C-Grab 

   

Umbettungen von Urnen 

 

in B-, C- oder F-Grab, ohne gleichzeitige neue Beisetzung Fr.  400.00 

in B-, C- oder F-Grab, bei gleichzeitiger neuen Beisetzung Fr.  300.00 

aus E-Nische in D Nische, bei gleichzeitiger neuen 

Beisetzung 

Fr.  150.00 

aus E-Nische in andere E-Nische Fr.   200.00 
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Einsargen 

 
Im Spital und Heimen Fr.  80.00 

Im Trauerhaus Fr.  120.00 

Benützung des Unfallsarges/Transportbahre Fr.  50.00 

Bei erschwerten Verhältnissen oder bei Bedarf weiterer 

Helfer erfolgt ein entsprechender Zuschlag im Ermessen 

des Bestattungsbeamten 

 

Umkleiden einer Leiche Fr.  70.00 

  

Benützung des Aufbahrungsraumes* 

 

Katafalk Fr.  100.00 

Kühlraum Fr.   50.00 

  

Beanspruchung der Friedhofskapelle* Fr.  200.00 

Grabkreuz Fr.  120.00 

Beschriftung Grabkreuz Fr.  30.00 

Publikationen* effektiver Aufwand 

  

Leichentransport* 

 

a) innerhalb der Stadt Fr.  80.00 

b) innerhalb des Bezirkes Uster, Gemeinden 

    Wallisellenund Dietlikon 

Fr.  90.00 

c) nach den Krematorien Zürich, Winterthur und Rüti Fr.  100.00 

d) Urnen für Drittgemeinden (Bezirk Uster, 

    Gden. Wallisellen und Dietlikon) in Rüti abholen und 

    nach Uster bringen 

Fr.  65.00 

e) Urnen von Uster an Drittgemeinden (Bezirk Uster, 

    Gden. Wallisellen und Dietlikon) liefern 

Fr.  30.00 

ausserhalb des Bezirks Uster, Gden. Wallisellen und 

Dietlikon: 

 

f) bis 100 km  per km Fr.   1.40 

   

Grundgebühr Fr.  77.00 

g) über 100 km per km Fr.  1.30 

   

Grundgebühr Fr.  77.00 

Der Bestattungsbeamte wird ermächtigt, in 

ausserordentlichen Fällen, z.B. bei erschwertem Betrieb 

auf Grund des Rapports, Zuschläge zu verrechnen. 
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Leichenschau* 

 
Gemäss § 7 der kantonalen Verordnung über die 

Bestattungen 

Fr.  25.00 

  
Sarglieferung 

 

Sarg zu Marktpreisen 

 

Abgabe zum Selbstkostenpreis zuzüglich 25% 

Zuschlag für Umtriebe des Bestattungsamtes 

 

Sargverzierungen, Sargausschmückungen, 

Leichenhemden; Sargkissen etc. 

zu Marktpreisen 

 

Abgabe zum Selbstkostenpreis zuzüglich 25% 

Zuschlag für die Umtriebe des Bestattungsamtes 

   

Blumentransport 

 

bei Abdankungen (die nicht in der Friedhofskapelle 

stattfinden) innerhalb Uster (Hin- und Zurück) 

Fr. 40.00 

ausserhalb Uster (Hin- und Zurück) Fr. 60.00 

  

Bepflanzungstypen für Grabpflegeverträge Anhang 1 

     

Inkrafttretung  

Das Gebührenreglement der Abteilung Sicherheit tritt am 1. Januar 2005  in Kraft. 

 

Das Bestehende vom 01. Juni 2003 wird auf dieses Datum ausser Kraft gesetzt. 

   

Uster, 14. Dezember 2004 STADTRAT USTER   
Die Stadtpräsidentin:   

Elisabeth Surbeck    

Der Stadtschreiber:   

Hansjörg Baumberger   
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Anhang 1  

Bepflanzungstypen für Grabpflegeverträge ab 1. Januar 
2005   

1. Reihengräber  

Typ A = Kindergrab    Typ F = Familiengrab 
Typ B = Erdbestattungsgrab  Typ G = Gemeinschaftsgrab 
Typ C = Urnengrab  

Die einmaligen Kosten für die erste Anlage mit Cotoneaster und Komposterde 
betragen für Kindergräber Fr. 50.00, für Erdbestattungsgräber Fr. 70.00 und 
für Urnengräber Fr. 60.00. Sie sind im Betrag für 25 Jahre bereits 
miteingerechnet.  

Typ

 

Kosten/Jahr

  

25 Jahre

  

Leistung  

    

A  1 

 

Fr. 50.00 

 

Fr. 1'300.00 

 

Grabunterhalt, pflanzen, düngen, etc. 
B  1 

 

Fr. 70.00 

 

Fr. 1'820.00 

 

gedacht für Rosengräber: 
die Rosen müssen sep. bezahlt werden: 
Fr. 24.00 / Rose 

C  1 

 

Fr. 60.00 

 

Fr. 1'560.00 

  

F 1 
(7.5m2)

 

Fr. 30.00 

 

Laufzeit je nach Vereinbarung 
(mindestens jedoch 10 Jahre) 

F 2 
(8.0m2)

 

Fr. 27.00 

   

G 1 

 

kostenlos

 

kostenlos

 

Begrünung 

    

A  3 

 

Fr. 98.00 

 

Fr. 2'500.00 

 

Grabunterhalt und Bepflanzung 
B  3 

 

Fr. 118.00 

 

Fr. 3 020.00 

 

mit 15 Begonien 
C  3 

 

Fr. 108.00 

 

Fr. 2'760.00 

 

im Winter: 15 Pensées 
(geeignet für Plattengrab) 

    

B  6 

 

Fr. 141.00 

 

Fr. 3'595.00 

 

Grabunterhalt und Bepflanzung 
C  6 

 

Fr. 131.00 

 

Fr. 3'335.00 

 

mit 1 Fuchsia, 10 Begonien, 9 
Einfassung 
im Winter: 18 Pensées, 5 Tulpen 
(Standard für Urnengrab) 

    

B  7 

 

Fr. 154.00 

 

Fr. 3'920.00 

 

Grabunterhalt und Bepflanzung  
mit 1 Fuchsia, 22 Begonien mit 
Einfassung 
im Winter: 23 Pensées, 5 Tulpen
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(Standard für Erdbestattungsgrab) 

    
B  8 

 
ab 2005 

nur 
noch für 

beste-
hende 
Gräber

 
Fr. 173.00 

  
Grabunterhalt und Bepflanzung  
mit 1 Fuchsia, 14 Begonien mit 
Einfassung aus 14 Echeverien 
im Winter: 28 Pensées, 7 Tulpen 

B 8 

 

ab 2005 
für alle 
neuen 
Gräber

 

Fr. 185.00 

 

Fr. 4 695.00 

 

Grabunterhalt und Bepflanzung 
mit 1 Fuchsia, 14 Begonien mit 
Einfassung aus 14 Hauswurz 
im Winter: 28 Pensées, 7 Tulpen 

    

A 10 

 

Fr.   81.00 

  

Winterdecke mit Erika  
nur noch für bereits bestehende 
Gräber/Verträge 

B 10 

 

Fr. 101.00 

   

C10 

 

Fr.   91.00 

        

2. Urnennischen  

Einzelurnennische 

 

Leistung 

   

einheitliche 
Bepflanzung und 
Unterhalt 

Fr. 2'000.00 

 

Grabunterhalt und Bepflanzung mit 1 
Fuchsia, 5 Begonien mit 4 Einfassungen 
im Winter: 10 Pensées, 5 Tulpen 

   

Doppelurnennische

      

einheitliche 
Bepflanzung und 
Unterhalt 

Fr. 2'875.00 

 

Grabunterhalt und Bepflanzung mit 1 
Fuchsia, 9 Begonien mit 4 Einfassungen 
im Winter: 14 Pensées, 5 Tulpen 
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3. Familiengräber  

nach Vereinbarung  

Mehrwertsteuer: Alle Tarife verstehen sich exklusiv 7,6 % 
Mehrwertsteuer.  

Die Anpflanzung und Pflege der Gräber darf nur durch das städtische 
Friedhofpersonal erfolgen. 


